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Datum 07. Dezember 2022 
    

 

 
  
HundeVO vom 22. Januar 2003 (GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 09. November 2021 (GVBl. S. 737) 

hier: Hundestatistik für das Jahr 2023 

 

Anbei übersende ich den Meldebogen für die Hundestatistik 2023 (Berichtszeitraum: 

01.01.2023 bis 31.12.2023) mit der Bitte, ihn an die örtlichen Ordnungsbehörden Ihres 

Regierungsbezirkes weiterzuleiten. Es wird um Vorlage eines Bogens mit dem 

Zahlenmaterial Ihres Regierungsbezirkes (in elektronischer Form) bis zum 31. März 

2024 gebeten. 

 

Es wird entsprechend der Vorgehensweise für die Beißstatistik 2022 wieder darum 

gebeten, im o. a. Berichtszeitraum die folgenden gerichtlichen Entscheidungen an das 

Ministerium zu übermitteln: 

 

 (amtsgerichtliche) Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren, in denen das 

Gericht von der Rechtsauffassung der zuständigen Behörde abweicht, und 

 verwaltungsgerichtliche Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung für das 

Gefahrenabwehrrecht in Bezug auf das Halten und Führen von Hunden. 
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In der Regel genügt es, wenn die Entscheidungen bis zum 31. März 2024 zusammen mit 

der Hundestatistik – ebenfalls in elektronischer Form (vorzugsweise eingescannt als 

*.pdf-Dateien) – vorgelegt werden. Bei Entscheidungen von herausragender Bedeutung 

oder besonderer Brisanz wird davon ausgegangen, dass ohnehin eine sofortige 

Unterrichtung erfolgt (vgl. Erlass über die Berichtspflicht der Dienststellen vom 

14.09.2012 – StAnz. S. 1119, zuletzt geändert durch Erlass vom 26.09.2017 – StAnz. S. 

995)). 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Benz 

(Dr. Elena Benz) 

 

 

 

 

Anlage:  

Meldebogen für die Hundestatistik 2023 

 


